
Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussprotokoll 

 

Gremium Sitzung am Sitzung-Nr. 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016 3 

Sitzungsort Sitzungsdauer (von - bis) 

Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes, Brückes 1   17.30 Uhr bis 19:45 Uhr 

 

1. x öffentliche Sitzung von TOP 1 bis 4  nichtöffentliche Sitzung von TOP  

 

 In der öffentlichen Sitzung waren 2 Pressevertreterin und keine Pressevertreter anwesend.  

 

 

2. Das Teilnehmerverzeichnis der Sitzung ist dem Protokoll beigefügt!   

                

Frau Monika Nies und Herr Eckard Acker haben sich für ihre Abwesenheit entschuldigt. 

 

Frau Brigitte Hill und Frau Emine Cetin wurde per Handschlag verpflichtet. 

 

3. Die Vorsitzende, Frau Oberbürgermeisterin Dr. Kaster-Meurer, eröffnet die Sitzung und 

stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde, außerdem stellt sie die 

Beschlussfähigkeit fest. 

Frau Dr. Kaster-Meurer begrüßt Frau Hill und Frau Cetin. 

 

Die Tagesordnung wird einstimmig ohne Änderungen angenommen. 

 

 

4. Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieses 

Protokolls sind. 

 

 

 

 

 

               

   (Vorsitzende)      (Schriftführer/in) 
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Anlage zum Beschlussprotokoll der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am  

 

TOP 1 - Sprechstunde für Kinder und Jugendliche 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt meldeten sich keine Kinder und Jugendlichen.   

 

TOP 2 -  Sachstandsbericht Jugendarbeitslosigkeit in Bad Kreuznach mit 

    Vorstellung Jugendberufsagentur und Jugend stärken im Quartier 

 

Herr Theis vom Jobcenter Bad Kreuznach stellt aktuelle Zahlen und Entwicklungen vor. 

Herr Karras berichtet über die Arbeit der Jugendberufsagentur und stellt im Anschluss die 

beiden Mikroprojekte des Förderprogramms „Jugend stärken im Quartier“ vor. Auch diese 

Präsentation befindet sich im Anhang. 

 

Herr Scheib erkundigt sich nach der Zusammenarbeit mit den örtlichen Sportvereinen. 

Laut Herrn Karras ist dies zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. 

 

 

TOP 3      -     Bericht über Gespräch mit Kirchengemeinde Heilig Kreuz: 

  Grundsätzliche Beteiligung der Stadt Bad Kreuznach an den  

  Baukosten der Freien Träger mit 65% 

 

Herr Dengler berichtet, dass das zuständige Bistum Trier Bauunterhaltungsmassnahmen  

lediglich mit 35% bezuschusst. Die restlichen 65% müssen über Drittmittel finanziert werden.  

Eine finanzielle Eigenbeteiligung der Kirchengemeinden ist nicht vorgesehen. Herr Dengler  

plädiert erneut dafür, dass die 65% von der Stadt Bad Kreuznach übernommen werden. Herr  

Lorenz stellt im Anschluss die Finanzierungsstruktur der evangelischen Einrichtungen vor. In  

diesen Zusammenhang wird nochmal auf die Gleichbehandlung aller freien Träger  

hingewiesen, die somit ebenfalls von diesen Entscheidungen betroffen sind.  Herr Scheib stellt  

die Frage, welche Kosten konkret auf die Stadt zukommen und wie diese Kosten im Haushalt  

dargestellt werden. Er plädiert für einen festen Betrag im Haushalt, dessen Vergabe in  

Förderrichtlinien eindeutig geregelt sind. Frau Dr. Kaster-Meurer betont die Wichtigkeit der  

Trägervielfalt und gibt gleichzeitig zu bedenken das im Rahmen der Haushaltskonsolidierung  

Mittel an anderen Stellen eingespart werden müssen. Eine Erhöhung des Finanzvolumens ist  

nicht möglich. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass die Folgekosten für die Stadt derzeit  

nicht vorhersehbar wären. Im gesamten Diskussionsverlauf wurde deutlich, dass die  

Erarbeitung einer Förderrichtlinie als Entscheidungsgrundlage notwendig ist. Herr Lorenz regt  

in diesem Zusammenhang an, dass die freien Träger im Rahmen dieser gewünschten  

Förderrichtlinie verpflichtet werden, regelmäßig, notwendige Bauunterhaltungsmassnahmen  

durchzuführen um damit einen Investitionsstau zu vermeiden.  

 

Die Verwaltung bringt einen geänderten Beschlussvorschlag ein: 

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung Gespräche mit den freien Trägern zu  

führen mit dem Ziel eine Förderrichtlinie und einen Vorschlag für den Haushalt zu entwerfen. 
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Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen der geänderten 

Beschlussvorlage einstimmig zu. 

 

 

Abstimmung:   

 

TOP 4     -      Information zur Verwendung der Mittel aus dem Betreuungsgeld 

 

Frau Raab-Zell informiert über den aktuellen Stand: Der Bewilligungsbescheid des Landes  

liegt nun vor. Es gibt auch weiterhin keine Möglichkeit die Mittel in die Folgejahre zu  

übertragen. Frau Raab-Zell gibt einen kurzen Überblick über mögliche Massnahmen (siehe 

 Anlagen). Es gibt bislang ein konkret beantragtes Projekt des Kinderschutzbundes: Brücken  

bauen. Dieses Projekt entspricht den Förderkriterien, sowie den Bedarfen vor Ort und wird  

daher in die Förderung mit aufgenommen. 

 

Zur Vorlage sprechen:  Herr Messer, Frau Otto, Herr Kistner, Frau Lorenz 

 

Herr Schmidt beantragt folgendes zu beschließen: 

Es ist unklar welche Projekte sich in der Kürze der Zeit aus den Mitteln der 

Betreuungsgeldförderung entwickeln und umsetzen lassen. Da nicht verbrauchte Mittel nicht in 

das nächste Haushaltsjahr übertragen werden können beantragt die evangelische Jugend, 

dass die Verwendung der Mittel im Jahr 2016 als Geschäft der laufenden Verwaltung erfolgen 

soll. Über die Erfahrungen mit den geförderten Projekten und Maßnahmen soll im 

Jugendhilfeausschuss berichtet werden um für 2017 und 2018 besser  planen und beschließen 

zu können.  

 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses befürworten den Antrag 

von Herrn Schmidt einstimmig.                     

  

 

 TOP 5    -    Mitteilungen (mündlich) 

 

Frau Dr. Kaster-Meurer stellt Frau Gei-Weyand als neue Mitarbeiterin im Amt für Kinder und 

Jugend ab 01.06.2016. Frau Gei-Weyand wird zukünftig die stellvertretende Amtsleitung 

übernehmen und ist somit  auch im Jugendhilfeausschuss tätig.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 14.06.2016 16/ 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016 

  

  

  

Betreff 

 

Vorstellung eines Arbeitsgebietes: 

Sachstandsbericht Jugendarbeitslosigkeit in Bad Kreuznach mit Vorstellung Jugendberufsagentur und 

Jugend stärken im Quartier                   TOP 2 

 

Inhalt der Mitteilung: 

 

Herr Theis von der Agentur für Arbeit wird in der Sitzung einen Überblick geben über die Jugendarbeits-

losigkeit in Bad Kreuznach und die sich hier abzeichnenden Entwicklungen.  

 

Darüber hinaus wird Herr Karras als Koordinator vom Programm Jugend stärken im Quartier die weitere 

Entwicklung des Programms vorstellen und über erste Erfahrungen aus der Jugendberufsagentur berichten.  

 

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Mikroprojekte 

 

• „Schick in Strick“  

Träger: Internationaler Bund (IB) Südwest gGmbH 

• „Fit durch den Sommer“  

Träger: Alternative Jugendkultur Bad Kreuznach e.V. 



Mikroprojekte 

 

• „Schick in Strick“  

Träger: Internationaler Bund (IB) Südwest gGmbH 

• „Fit durch den Sommer“  

Träger: Alternative Jugendkultur Bad Kreuznach e.V. 



„Schick in Strick“ 



„Schick in Strick“ 

• Laufzeit: 11.02.2016 -11.07.2016 

• Fördergebiet: Stadtteil Am Tilgesbrunnen 

• Ziele: 

• Gesamtteilnehmer/innenzahl: 10 

• Generationsübergreifender Austausch 

• Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort 

• Stärkung sozialer Kompetenzen 

 



„Schick in Strick“ 

• Erreichte Ziele: 

• Gesamtteilnehmer/innenzahl: 10 
• Generationsübergreifender Austausch 

 Altersspanne zwischen 10 und 60+ Jahren 
• Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort 

Die Termine finden in den Räumlichkeiten des 
Stadtteilvereins Süd-Ost statt. 

Die Möglichkeit einer ehrenamtlichen Fortführung des 
Programms durch Mitglieder des Vereins steht in 
Aussicht 

 





„Fit durch den Sommer“ 

• Laufzeit:  01.06.2016 – 30.10.2016 

• Fördergebiet: Stadtteil Pariser Viertel 

• Ziele: 

• Stärkung des Selbstbewusstseins 

• Förderung besserer Ernährung 

• Umsetzung eines urbanen Trimm-Dich-Pfads in 
Kooperation mit der Sozialen Stadt 

 

 

 

 



 

 

 

 



Vorteile Mikroprojekte 

 

• Gestaltung von attraktiven Angeboten zur 
Erreichung der Zielgruppe  

 

• Kompetentes „Backoffice“ für die individuelle 
Unterstützung der Teilnehmer/innen 

 

 

 

 

 



 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 



Koordinierungsstelle 

Stadtverwaltung Bad Kreuznach 
Amt für Kinder und Jugend 
Christopher Karras  
Netzwerkbüro | JUGEND STÄRKEN im Quartier | Frühe Hilfen | Kinderschutz 
 
Telefonische Erreichbarktkeit: 
08:00Uhr – 12:30Uhr 
Stadtteilbüro Kilianstraße 
Kilianstraße 24 
55543 Bad Kreuznach  
Tel. 0671 97051996 
  
13:00Uhr – 16:00Uhr 
Amt für Kinder und Jugend 
Wilhelmstraße 7-11 
55543 Bad Kreuznach 
Mobil. 0162 2931775 
 
christopher.karras@bad-kreuznach.de 
www.bad-kreuznach.de 

mailto:christopher.karras@bad-kreuznach.de
mailto:christopher.karras@bad-kreuznach.de
mailto:christopher.karras@bad-kreuznach.de
http://www.bad-kreuznach.de/
http://www.bad-kreuznach.de/
http://www.bad-kreuznach.de/


Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 14.06.16 16/194 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 26.03.2014 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016 

   

  

Betreff 

 

Grundsätzliche Beteiligung der Stadt Bad Kreuznach an den Baukosten der Freien Träger  

 

                       TOP 3 

 

Beschlussvorschlag 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt und beantragt beim Stadtrat aufgrund der Gespräche vom 19.05.2016 

mit der kath. Kirchengemeinde, eine grundsätzliche Beteiligung der Stadt Bad Kreuznach an den 

Bauunterhaltungskosten der Freien Träger mit 65 % vorzusehen.  

 

Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016    3 

Beratung 

Zur Vorlage sprechen: Herr Dengler, Herr Lorenz, Frau Otto, Frau Schlarb, Herr Scheib, Herr Kistner, Frau 

Dr. Kaster-Meurer, Herr Schmidt, Frau Raab-Zell, Frau Dr. Mackeprang. 

 

 

Die Verwaltung bringt einen geänderten Beschlussvorschlag ein: 

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung Gespräche mit den freien Trägern zu  

führen mit dem Ziel eine Förderrichtlinie und einen Vorschlag für den Haushalt zu entwerfen. 

 

 

Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 

   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

X Einstimmig  mehrheit     vorschlag X  

Beschlussausfertigungen an: 

 

Dez. I, 51-4, Frau Gei-Weyand 51-1, Amt 20, Dez. I 

 

 

 



 

Problembeschreibung/Begründung 

 

Auf Initiative von Pfarrer Kneib aus der kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz wurden die 

Fraktionsvorsitzenden, die Oberbürgermeisterin und die Leiterin des Jugendamtes am 19.05.2016 zu einem 

Gespräch gebeten. Dabei ging es um die grundsätzliche Haltung der Stadt Bad Kreuznach bei 

Baumaßnahmen der Kirchen im Bereich der Kindertagesstätten. Herr Pfarrer Kneib führt aus, dass das 

Bistum Trier eine grundsätzliche Baukostenbeteiligung in Höhe von 35 % für alle Kindertagesstätten vorsieht. 

Die Kirchengemeinden selbst dürfen keine Mittel aus ihrem Vermögen zur Unterhaltung von 

Kindertagesstätten zuschießen. Das Anliegen der kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz ist es, dass die Stadt 

Bad Kreuznach sich an den Baukosten mit den restlich verbleibenden 65 % beteiligt. Eine Aufstellung aus 

dem Jahre 2013 macht deutlich, dass es sich im Bereich der kath. Kindertagesstätten hier wohl um eine 

Summe von ca. 400.000 Euro Sanierungskosten für verschiedene Maßnahmen an den unterschiedlichen 

Kindertagesstätten handelt. Nicht alle Maßnahmen müssen zeitgleich durchgeführt werden, sodass eine 

Abstimmung auf den Haushaltsplan der Stadt Bad Kreuznach grundsätzlich möglich wäre.  

 

Die Kirchengemeinde verdeutlicht, dass sie zurzeit ca. 340 Betreuungsplätze im Bereich der Stadt Bad 

Kreuznach stellt. Der Abbau dieser 340 Plätze würde letztendlich bedeuten, dass die Stadt Bad Kreuznach 

selbst in die Pflicht kommt und diese Plätze ersetzen muss. Da es sich bei der Bereitstellung von Kita-Plätzen 

um eine Pflichtleistung handelt, wären die dann wegfallenden Plätze durch die Stadt Bad Kreuznach zu 

ersetzen. Aus diesem Grunde ist die kath. Kirchengemeinde der Ansicht, dass eine Kostenbeteiligung von 35 

% durch das Bistum Trier für die Stadt Bad Kreuznach immer noch von Vorteil ist und nicht dazu führen 

würde, dass alle Kosten zum Erhalt dieser 340 Plätze durch die Stadt Bad Kreuznach selbst getragen werden 

müssen.  

 

Letztlich ist es nicht möglich, die Beteiligung an den Bauunterhaltungskosten nur für die kath. 

Kirchengemeinde durch die Stadt Bad Kreuznach sicherzustellen; im Sinne einer Gleichbehandlung muss 

diese Beteiligung – sofern sie denn in den Gremien beschlossen wird – für alle Freien Träger erbracht 

werden.  

 

Bereits in der Sitzung vom 26.03.2014 wurde der Jugendhilfeausschuss mit Schreiben der kath. 

Kirchengemeinde über diesen Umstand informiert und auch die entsprechende Kostenschätzung mit 

versandt.  

 

Damit für die politischen Gremien der Vorgang auch transparent bleibt, fügen wir die Mitteilungsvorlage aus 

dem Jahre 2014 samt den Anlagen nochmals der Beschlussvorlage bei.  

 

Darüber hinaus fügen wir der Beschlussvorlage noch die Tischvorlage für das Treffen am 19.05.2016 bei, aus 

der grundsätzliche Regelungen der üblichen Praxis im rheinland-pfälzischen Teil des Bistums Trier aufgeführt 

sind und auch nochmals die Finanzierung der kath. Kindertagesstätten durch das Bistum Trier dargelegt wird.  

 

In dem Gespräch am 19.05.2016 wurde seitens der Verwaltung zugesagt, das Anliegen der kath. 

Kirchengemeinde in die politischen Gremien einzubringen und letztlich durch den Stadtrat grundlegend 

entscheiden zu lassen.  

 

 

Anlagen  

 

Sichtvermerke der Dezernenten: 

 

Sichtvermerk des 

Oberbürgermeisters: 

Sichtvermerke: 

Rechtsamt: 

 

 

 

Kämmereiamt: 

 

 



 

 



























Stadtverwaltung Bad Kreuznach                                                                    Mitteilungsvorlage 

 

X öffentlich  nichtöffentlich 

 

 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Amt für Kinder und Jugend 14.06.2016 16/195 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 29.06.2016 

  

  

  

Betreff 

 

Information zur Verwendung der Mittel aus dem Betreuungsgeld                  TOP 4 

 

Inhalt der Mitteilung: 

 

Nach dem Wegfall des Betreuungsgeldes steht mittlerweile fest, wie die Verteilung der Bundesmittel erfolgen 

soll. Rheinland-Pfalz erhält in den Jahren 2016 – 2018 insgesamt rd. 95 Mio. Euro. Diese Mittel werden hälftig 

auf die Kommunen und das Land Rheinland-Pfalz aufgeteilt. Für eine möglichst gleichmäßige Unterstützung 

erhalten die Kommunen 3-Jahres-Tranchen von je rd. 16 Mio. Euro.  

 

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Kinderzahlen von 0 – 6 Jahren für den jeweiligen 

Jugendamtsbezirk. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Bad Kreuznach für die Jahre 2016, 2017 und 2018 je 

213.727,03 Euro erhalten wird. Die Kommunalen Spitzenverbände haben mit dem Ministerium für Integration, 

Familie, Kinder, Jugend und Frauen eine Zielvereinbarung erarbeitet. Ein Abdruck dieser Zielvereinbarung ist 

als Anlage beigefügt.  

 

Mittlerweile liegt den Jugendämtern ein erster Entwurf für einen möglichen Bewilligungsbescheid seitens des 

Landesjugendamtes vor. Aus dem Entwurf des Bewillligungsbescheides wird deutlich, dass die Verwendung 

der Mittel insbesondere auch im Jahr 2016 in voller Höhe erfolgen muss, da eine Übertragung der Mittel auf 

die Folgejahre nicht möglich sein wird. Da dies letztlich viele Jugendämter, auch das Jugendamt der Stadt 

Bad Kreuznach, vor eine große Herausforderung stellt, wurde bereits mehrmals beim Land angeregt, eine 

Übertragbarkeit der Mittel vorzusehen. Bisher wurde diese Möglichkeit nicht eingeräumt. In der Sitzung 

werden wir kurz vorstellen, welche Ideen zur Verausgabung der Mittel seitens des Stadtjugendamtes bisher 

bestehen und über das bis dahin feststehende weitere Verfahren informieren.  

 

 

Anlage  

 

Antrag auf Umwandlung der Mitteilungsvorlage in eine Beschlussvorlage. 

Beschlusstext siehe gesondertes Blatt. 

 



 

 

Herr Schmidt beantragt folgendes zu beschließen: 

Es ist unklar welche Projekte sich in der Kürze der Zeit aus den Mitteln der Betreuungsgeldförderung 

entwickeln und umsetzen lassen. Da nicht verbrauchte Mittel nicht in das nächste Haushaltsjahr 

übertragen werden können beantragt die evangelische Jugend das die Verwendung der Mittel im 

Jahr 2016 als Geschäft der laufenden Verwaltung erfolgen soll. Über die Erfahrungen mit den 

geförderten Projekten und Maßnahmen soll im Jugendhilfeausschuss berichtet werden um für 2017 

und 2018 besser  planen und beschließen zu können.  

 

Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses befürworten den Antrag von Herrn 

Schmidt einstimmig.                     

 









Investiv: 

• Gestaltung Außengelände Kindertagesstätten 
 

Pädagogisch:  

• Eltern-Kind-Gruppen in Kitas 

• Eltern-Kind-Gruppen im Kindercafé des Kinderschutzbundes: 

     Spezielle Gruppe für Flüchtlingsfamilien, die erst seit kurzem bei uns sind 
 

Sonstige Massnahmen: 

• Erstellen eines Online-Kita-Portals inklusive Anmeldefunktion 

    für Eltern, die einen Kita-Platz suchen (vgl. Kitaportal Trier) 

• Erstellen eines Onlineforums für Kitas und Anbieter der 

    Familienbildung 

• Erstellen einer „Familien-App“ mit den wichtigsten 

    Angeboten für Familien mit Kindern 

 

 

 


